
  

 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Herr Hans-Joachim Jaxt 
 
Freiherr-vom-Stein Straße 13 
63329 Egelsbach 

 
 
Antrag Nr. : HH 6 - 2017 

Datum : 18.09.2017 

Thema : Haushalt – Allgemein 

Ausschuss: HFA 

 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
Der Haushaltsplan 2019 soll den Vorschriften des §17 der Gemeindehaushaltsver-
ordnung entsprechen. 
 
Begründung: 
 
Das durcharbeiten von Haushaltsplanentwürfen bedeutet einen erheblichen Zeitauf-
wand für die Gemeindevertreter. Insbesondere durch fehlende oder nicht aussage-
kräftige Erläuterungen wird diese Arbeit erheblich erschwert. Nachfolgend der Ver-
ordnungstext zu § 17 Gemeindehaushaltsverordnung. 
 
(1) Es sind zu erläutern  
1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von 
den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,  
2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder fol-
genden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen, 
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,  
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Ge-
meinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,  
5. die von den Beamten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,  
6. Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit 
sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –sätzen abweichen,  
7. Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres  
oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellun- 
gen abweichen,  
8. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke und  
9. Ausnahmen nach § 12 Abs. 3.  
(2) Im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 




